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„Sicherheit bei Busanreisen“ 



Reiserechtliche Grundlagen: 

 
 PBefG – Personenbeförderungsgesetz § 48 

 

 Reiseveranstalter = Beförderungsträger 
 

 Ausflugsfahrten und Ferienzielreisen: „Ausflugsfahrten sind Fahrten, 
die der Unternehmer mit Kraftomnibussen ... nach einem ... für alle 
Teilnehmer gleichen und gemeinsam verfolgten Ausflugszweck 
anbietet und ausführt ... Ferienziel-Reisen sind Reisen zu 
Erholungsaufenthalten, die der Unternehmer mit Kraftomnibussen ... zu 
einem Gesamtentgelt für Beförderung und Unterkunft ... anbietet 
und ausführt ...“  
(§ 651 k BGB) 

 



Reiserechtliche Grundlagen: 

 

 PBefG – Personenbeförderungsgesetz § 49 

 

 Reiseveranstalter = Beförderungsträger 
 

 Verkehr mit Mietomnibussen: „Verkehr mit Mietomnibussen ist die 
Beförderung von Personen mit Kraftomnibussen, die nur im ganzen zur 
Beförderung angemietet werden und mit denen der Unternehmer 
Fahrten ausführt, deren Zweck, Ziel und Ablauf der Mieter bestimmt. Die 
Teilnehmer müssen ein zusammengehöriger Personenkreis und über 
Ziel und Ablauf der Fahrt einig sein.“  
(§ 651 k BGB) 

 



Beispiel Genehmigungsurkunde §§ 48, 49 PBefG 



Beispiel Genehmigungsurkunde  



Kontrollintervalle Reisebus: 

 

- TÜV/Dekra Prüfung - jährlich 

- Sicherheitsprüfung (SP) vierteljährlich 

- Fahrer – Verantwortung vor Antritt jeder Fahrt 

 

 



Qualität eingesetzter Reisebusse: 

 

- Hoher technischer Standard 

- ABS, Abstandssensoren 

- Gurtpflicht auf allen Plätzen seit 2001 

- Regelfall Standard ab *** Sterne  

 gbk – Gütegemeinschaft Buskomfort 

 http://www.buskomfort.de 

    http://www.klassefaehrtklasse.de/ 

 

 

 



Sicherheitsprüfung Reisebus: vierteljährlich 

 

 



 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !!! 

 

 

„Sicherheit bei Busanreisen“ 


